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 Annäherungs- Betretungs- und Waffenverbot

 Antrag auf einstweillige Verfügung gemäß § 382c EO
 Verfahrensablauf
 Beschlussfassung

 Anlaufstellen für Opferschutz

 Aktuarische Risikoeinschätzung bei häuslicher Gewalt (“High Risk Fälle”)

 Feminizid / EU weite best practices zum Gewaltschutz





§ 38a Sicherheitspolizeigesetz

Voraussetzung für den Ausspruch: 
 Annahme der Begehung eines gefährlichen Angriffs auf Leben, Gesundheit oder Freiheit

Ausspruch durch Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes
 (potenzieller) Gefährder / (potentielle) Gefährderin
 Abnahmeberechtigung der Schlüssel zur Wohnung

Umkreis von 100 m, zwei Wochen

Seit 1.Jänner 2022 - vorläufiges Waffenverbot für die Gefährderin/den Gefährder
unabhängig davon, ob sie/er Waffen oder waffenrechtliche Urkunden besitzt
 Zuständigkeitsbereich der BH/Bgm der Statutarstädte
 Aufhebungsantrag

Binnen 5 T - Beratungsstelle für Gewaltprävention zur Vereinbarung einer 
Gewaltpräventionsberatung (§ 25 Abs. 4) kontaktieren und binnen 14 T beraten lassen







Von Antragstellung bis zur Beschlussfassung



 Antragsteller(in) / Antragsgegner(in)

 Aufenthaltsverbot, Kontaktverbot und Annäherungsverbot

 ggfs. Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe

 Verhalten des Antragsgegners mit Beweismittel schildern

 Sprüche formulieren

 ggfs. Antrag auf Beiziehung eines Dolmetsch





1. Dem Antragsgegner wird verboten, sich an bestimmten Orten, innerhalb eines
Umkreises aufzuhalten.

 Genaue Ortsbezeichnung
 Umkreis festlegen (100m)

2. Dem Antragsgegner wird aufgetragen, das Zusammentreffen sowie Kontaktaufnahme
mit der Antragstellerin zu vermeiden.

 Kontaktaufnahme durch Dritte erwähnen!!!

3. Dem Antragsgegner wird verboten, sich der Antragstellerin im Umkreis von 100 
Meter anzunähern. 

4. Dauer der eV

5. ggfs. gesonderte Einvernahme 

6. Kostenersatz (bei Dolmetsch, Minderjährigen und Personen mit 
Erwachsenenvertretung)



Sachliche und örtliche Zuständigkeit - §§ 3, 5c und 44 EO 
 Bezirksgericht

Anhörung durch Einzelrichter(in) – mündliche Verhandlung
Beweisaufnahme
Protokollierung
ggfs. weitere Anträge zB zeugenschaftliche Einvernahme
Heimlich aufgenommene Telefonate unbedingt transkribieren, nie ohne vorherige

Aufforderung durch das Gericht vorbringen (Datenschutz!)

Beschlussfassung durch Einzelrichter(in)



Dauer - § 382e EO
 Abs. 1 - eV zum Schutz vor Gewalt in Wohnungen- längstens für sechs Monate 
 Abs. 2 - eV zum allgemeinen Schutz vor Gewalt oder zum Schutz vor Eingriffen 

in die Privatsphäre – längstens für ein Jahr; bei Verstoß ein weiteres Jahr
 Abs. 3 – Das Gericht kann zusätzlich die Dauer der einstweiligen Verfügung mit 

dem rechtskräftigen Abschluss des anhängigen oder eines binnen der 
angeordneten Dauer einzuleitenden Verfahrens in der Hauptsache festsetzen.

 Abs. 4 - Hauptsache bei § 382c EO:
 Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe, Verfahren über 

die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse 
und Verfahren zur Klärung der Benützungsberechtigung an der Wohnung.





 Gewaltschutzzentrum OÖ

 Autonomes Frauenzentrum OÖ

 Kinderschutzzentren in OÖ

 Frauenberatungsstellen in OÖ - https://www.land-oberoesterreich.gv.at/31907.htm

 StOP – Stadtteile ohne Partnergewalt

 Frauenhäuser in OÖ

 HOSI Linz

 Weißer Ring 





 Hochrisikofälle sind Situationen, in denen neben der Gewalt auch eine ernste 
Bedrohung für Leben, Gesundheit oder sexuelle Selbstbestimmung besteht. 

 Solche Fälle werden durch objektive Hinweise wie frühere Gewalttaten, 
Drogenmissbrauch, eine hohe Angst der Betroffenen oder das Vorhandensein 
gemeinsamer Kinder erkannt und erfordern ein behördenübergreifendes 
Vorgehen.

 Fallkonferenzen mit Einbeziehung des GWZ, Polizei, Arbeitsstelle, usw., um die 
betroffene Person adäquat schützen zu können. 



 Feminizid: Die staatliche Verantwortung für fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Femizide.

 Jede dritte Frau hat bereits physische oder sexuelle Gewalt erfahren, die meist von 
Intimpartnern verübt wurde.

 45 % – 55 %der Frauen in der EU sind seit ihrem 15. Geburtstag mindestens einmal 
sexuell belästigt worden.

 13 Femizide in Ö (2025)

 best practices:
 Ja-Prinzip
 Elektronische Fußfessel zur Durchsetzung von Annäherungsverboten
 Femizid als eigenständiger Straftat
 bundesweite Errichtung der Gewaltambulanzen
 Höhere Strafen für Verstöße gegen Gewaltschutzanordnungen
 Einholung von Auskünften aus dem Waffenregister zur verbesserten Gefährdungsanalyse in 

Gewaltschutz- und Kindschaftssachen
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